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Stellplatzsatzung der Stadt Hilden vom 20.0.92022 
 

Satzung Datum Änderung in Kraft getreten 

Stellplatzsatzung 23.09.2022  24.09.2022 

1. Nachtrag 01.07.2024 § 3 Abs. 9 -11, § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 1, Richtzahlentabelle Nr. 1.3 05.07.2024 

 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 14.09.2022 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW vom 14.Juli 1994, GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, und in Verbindung 
mit § 48 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.Juli 2018 
(GV.NRW 2018 S.421), in der zur Zeit gültigen Fassung, die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Geltungsbereich und Zuständigkeit 
 

(1) Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Hilden. Regelungen in Bebauungsplänen oder 
sonstigen Satzungen, die von Regelungen dieser Satzung abweichen, bleiben unberührt. 
 
(2) Für Entscheidungen nach dieser Satzung ist die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig. 
 
 
§ 2 Herstellungspflicht und Begriffe 
 

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen Nutzungsänderung baulicher An-
lagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeug oder Fahrrad zu erwarten ist, 
müssen KFZ-Stellplätze (notwendige Stellplätze) und Abstellplätze für Fahrräder (notwendige Fahr-
radabstellplätze) hergestellt werden. Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind 
KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die durch 
die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können. 
 
(2) KFZ-Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen. Fahrradabstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb 
der öffentlichen Verkehrsfläche dienen, und die 
1. von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen/Aufzüge verkehrssicher 
und leicht erreichbar sind, 
2. einen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen, 
3. einzeln leicht zugänglich sind und 
4. eine Fläche von mindestens 1,5 m² pro Fahrrad zuzüglich der jeweils notwendigen Verkehrsflä-
che haben. 
 
Die Beschaffenheit der Fahrradständer muss folgende Kriterien erfüllen: 
1. Die Fahrradabstellplätze sind so zu gestalten, dass Fahrräder mit allen fahrradtypischen Laufrad-
größen und Reifenbreiten sicher und ohne Beschädigung der Laufräder an stabilen Fahrradständern 
eingestellt/angelehnt werden können (Standsicherheit). 
2. Die verwendeten Fahrradständer müssen das Anschließen des Rahmens mit Schloss ermögli-
chen (Diebstahlsicherheit). 
3. Die verwendeten Fahrradständer müssen einen ausreichenden Abstand zwischen den abgestell-
ten Fahrrädern gewährleisten, d.h. sie müssen mind. 80 cm bei ebenerdiger Einstellung auseinan-
der stehen. (Benutzerfreundlichkeit). 
4. Die Aufstellflächen für Fahrradabstellanlagen sind weitmöglichst mit wasserdurchlässigem Unter-
grund herzustellen. 
 
(3) Notwendige KFZ-Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder müssen spätestens zum Zeitpunkt 
der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen fertiggestellt sein. 
Notwendige KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze können auch in Form von Garagen 
nachgewiesen werden. 
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(4) Die Regelungen zur Herstellung von KFZ-Stellplätzen für Menschen mit Behinderung, deren An-
zahl sowie deren Anforderungen nach § 49 Abs. 2 Landesbauordnung NRW und §§ 13, 88 Sonder-
bauverordnung NRW bleiben unberührt. 
 
 
§ 3 Anzahl der notwendigen KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
 

(1) Die Anzahl der notwendigen KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze ergibt sich aus der Anlage 
zu dieser Satzung und den nachfolgenden Regelungen. Alternativ kann eine Einzelfallberechnung 
vom Bauherrn vorgelegt oder von der Unteren Bauaufsichtsbehörde eingefordert werden. 
 
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, richtet 
sich die Anzahl der notwendigen KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach dem voraussichtli-
chen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten 
Zahlen als Orientierungswerte heranzuziehen. Diese sind anschließend in einer Einzelfall-Berech-
nung von Seiten der zur Herstellung von KFZ-Stellplätzen Verpflichteten zu überprüfen und der Un-
teren Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 
Die Reduzierung notwendiger KFZ-Stellplätze nach Satz 1 ist jeweils im Einzelfall durch den zur 
Herstellung notwendiger Stellplätze Verpflichteten bei Bauantragsstellung nachzuweisen. Dieser 
Nachweis ist von der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. 
 
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Anzahl der notwendigen KFZ-
Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die 
wechselseitige Benutzung sichergestellt ist. Eine solche wechselseitige Benutzung ist bei öffentlich-
rechtlicher Sicherung auch bei der Bestimmung der Anzahl der notwendigen KFZ-Stellplätze und 
der notwendigen Fahrradabstellplätze verschiedener Vorhaben in zumutbarer Entfernung zulässig. 
Einzelbügel zählen hierbei nicht als zwei Abstellplätze gemäß Anlage 1 (Richtzahlentabelle). 
 
(4) Steht die Gesamtanzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so 
kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Anzahl der KFZ-Stellplätze und Fahrradabstell-
plätze entsprechend erhöht oder ermäßigt werden. 
 
(5) Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der KFZ-Stellplätze oder der Fahrradabstellplätze 
Nachkommastellen, ist auf ganze Zahlen aufzurunden. 
 
(6) Werden in einem vor dem Inkrafttreten der Satzung fertiggestellten Gebäude in den Gemeinde-
gebietstypen I, II und III nach § 5 Abs. 7 
1. in Folge einer Nutzungsänderung oder 
2. durch Ausbau und/oder Neubau des Dachgeschosses oder von Kellerräumen 
erstmalig oder zusätzlich Wohnungen geschaffen, so brauchen notwendige KFZ-Stellplätze nicht-
hergestellt zu werden, soweit die Herstellung von KFZ-Stellplätzen auf dem Grundstück oder in zu-
mutbarer Entfernung gemäß § 5 Abs. 2 StellplatzVO NRW nicht oder nur unter großen Schwierigkei-
ten möglich ist. 
 
(7) Die Pflicht zur Herstellung der notwendigen KFZ-Stellplätze wird aufgrund der Lagegunst für den 
Gemeindegebietstyp I um 25 % und für den Gemeindegebietstyp II um 15 % des berechneten Stell-
platzschlüssels herabgesetzt. 
 
(8) Soweit sich aus Anlage 1 eine Verpflichtung zur Herstellung von mehr als 20 KFZ-Stellplätzen 
ergibt, kann die Anzahl der herzustellenden bzw. abzulösenden KFZ-Stellplätze um bis zu 20 % ver-
ringert werden, wenn durch unternehmerische, organisatorische oder sonstige Maßnahmen zu einer 
Verringerung des Kfz-Verkehrs beigetragen (z. B. Mobilitätsinformationen, Parkraumbewirtschaf-
tung, ÖPNV-Vergünstigung, Fahrgemeinschaftsförderung, Förderung von Carsharing, Radverkehrs-
förderung, Förderung von Fahrradvermietungssystemen, vgl. Anlage 2) und dadurch der tatsächli-
che KFZ-Stellplatzbedarf verringert wird. Die vorstehenden Voraussetzungen sind in einem Mobili-
tätskonzept gutachterlich nachzuweisen. Die konkreten verkehrsverringernden Maßnahmen sind öf-
fentlich-rechtlich zu sichern und dies gegenüber der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen nachzuweisen. Eine Ablösung der nach Anlage 1 ermittelten Anzahl von KFZ-Stellplätzen 
bleibt möglich. Soweit angekündigte Maßnahmen nicht umgesetzt oder geforderte Konzepte und 
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Nachweise nicht auf Anforderung vorgelegt werden, hat das zuständige Amt die teilweise Ausset-
zung der KFZ-Stellplatzherstellungspflicht zu widerrufen. Die fehlenden Stellplätze sind innerhalb 
der von der Behörde bestimmten Frist herzustellen oder abzulösen. 
 
(9) Auch bei Wohngebäuden mit max. 4 Wohneinheiten müssen Stellplätze unabhängig voneinan-
der anfahrbar sein.  
 
(10) Bei Wohngebäuden mit max. 1 Wohneinheit wird die Anzahl der unabhängig anfahrbaren Stell-
plätze auf 3 begrenzt. Sollten mehr Stellplätze nachgewiesen werden müssen, kann dies - über 3 
hinaus - auch mit Stellplätzen erfolgen, die nicht unabhängig von anderen Stellplätzen nutzbar sind. 
 
(11) Bei Wohngebäuden mit max. 4 Wohneinheiten ist bei Abweichungen kein eigenes Mobilitäts-
konzept (gem. Anlage 2 der Satzung) erforderlich. 
 
 
§ 4 Anforderungen an KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
 

(1) KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Ent-
fernung gemäß § 5 Abs. 2 StellplatzVO NRW auf einem geeigneten Grundstück, dessen Benutzung 
für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Wenn 
Gründe des Verkehrs dies erfordern, kann im Einzelfall bestimmt werden, dass die KFZ-Stellplätze 
und Fahrradabstellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzustellen 
sind. 
 
(2) KFZ-Stellplätze und Fahrradabstellplätze müssen so angeordnet und ausgeführt werden, dass 
ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und Lärm oder Gerüche das Arbeiten und Wohnen, 
die Ruhe und die Erholung in der Umgebung nicht über das zumutbare Maß hinaus stören. 
 
(3) Notwendige Fahrradabstellplätze für den Besucheranteil einer Nutzung nach Anlage 1 sind mög-
lichst auf dem Baugrundstück mit Nähe zum Eingangsbereich herzustellen. Die soziale Kontrolle der 
Fahrradabstellplätze ist durch deren gute Einsehbarkeit und Beleuchtung zu gewährleisten. 
Notwendige Fahrradabstellplätze für Beschäftigte, Schüler, Studierende oder sonstige dauerhafte 
Nutzer einer Einrichtung nach Anlage 1 sollen darüber hinaus 
1. ab einer Anzahl von 10 notwendigen Fahrradabstellplätzen überdacht werden. Die Überdachung 
muss im Bereich des Zugangs über eine lichte Höhe von 2,25 m verfügen und zudem eine Tiefe von 
mindestens 2,50 m aufweisen, 
2. bei jedem 11. notwendigen Fahrradabstellplatz eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m² 
zum Abstellen von Lastenrädern oder Kinderanhängern vorweisen und diese 
3. im Abstand von 1,40 m voneinander angeordnet werden, wenn mehrere Anlehnbügel nebenei-
nander aufgestellt werden. 
Notwendige Fahrradabstellplätze für Bewohner sind in abschließbaren und witterungsgeschützten 
Räumen oder Fahrradboxen herzustellen und so zu dimensionieren, dass ein Einfahren, Ausfahren 
und Abstellen der Fahrräder ohne weitere Rangiervorgänge oder das Umräumen von anderen Fahr-
rädern möglich ist. Der Abstand zwischen den Anlehnbügeln in diesen Räumen beträgt mindestens 
1,40 m. Bei jedem 11. notwendigen Fahrradabstellplatz ist eine zusätzliche Fläche von mindestens 
1,5 m² zum Abstellen von Lastenrädern oder Kinderanhängern vorzuweisen. Fahrradboxen müssen 
ein Mindestinnenmaß von 2 m Länge, 1,45 m Höhe und 0,80 m Breite pro Rad aufweisen. Ergän-
zend zu § 2 Abs. 2 S. 4 sind notwendige Fahrradabstellplätze bei 
Neubau eines beliebigen Vorhabens oder Um-/Ausbau eines Objekts mit mehr als 12 Abstellplätzen 
so herzustellen, dass 
1. zwischen Türen und Rampen Mindestpodeste- oder Flurlängen von 2 m zuzüglich Türschlag vor-
zusehen sind, 
2. Richtungswechsel zu vermeiden sind. Falls erforderlich, sind ausreichend dimensionierte 
Zwischenpodeste, die das Abstellen und Umschwenken des Fahrrads ermöglichen, 
vorzusehen, 
3. sämtliche Durchgänge zu Abstellplätzen bei öffentlichen Vorhaben eine Mindestbreite von 
1,2 m, bei privaten Vorhaben eine Mindestbreite von 1,05 m aufweisen, 
4. Türen keinen automatischen Schließmechanismus haben, wenn bauordnungsrechtliche Bestim-
mungen dem nicht entgegenstehen, 
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5. bei einer möglichen Zufahrt zu den Abstellplätzen auf dem Fahrrad eine lichte Raumhöhe von 
mindestens 2,5 m vorzusehen ist. 
Von den in Satz 8 aufgeführten Anforderungen kann bei einem Um-/Ausbau abgewichen werden, 
wenn daraus nachgewiesen für die Bauherrenschaft ein unverhältnismäßiger Mehraufwand ent-
steht. 
 
(4) Auf die Regelungen des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) bezüglich der 
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität bei bestehenden und neu zu errichtenden Gebäuden wird 
verwiesen. 
 
 
§ 5 Ablösung 
 

(1) Ist die Herstellung notwendiger KFZ-Stellplätze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich und führt ein daraus folgendes individuelles Mobilitätskonzept mit Maßnahmen zur Verrin-
gerung des KFZ-Verkehrs (siehe § 3 Abs.3 und Anlage 2 dieser Satzung) nicht zu einer Erfüllung 
des entstehenden Stellplatznachweises, so kann auf die Herstellung von KFZ-Stellplätzen und Fahr-
radabstellplätzen verzichtet werden, wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die Stadt einen 
Geldbetrag zur Ablösung nach Maßgabe der Satzung der Stadt zahlen. Grundsätzlich kann auf die 
Herstellung von KFZ-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen verzichtet werden, wenn eine Zufahrt 
zum Grundstück oder Bestandsgebäude nur über eine Fußgängerzone möglich ist. 
Entsprechend Satz 1 und 2 ist ein Geldbetrag zu zahlen, soweit die Herstellung notwendiger KFZ-
Stellplätze aus städtebaulichen Gründen untersagt ist. 
 
(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages für notwendige KFZ-Stellplätze ist gemäß der in Anlage 3 auf-
geführten Gebiete auf 
1. 20.000 EUR in den Gemeindegebietstyp I 
2. 15.000 EUR in den Gemeindegebietstyp II 
3. 12.000 EUR in allen weiteren Gebieten der Stadt Hilden festgelegt. 
 
(3) Der Geldbetrag nach Abs. 1 ist zu verwenden 
1. für die Herstellung zusätzlicher oder Aufwertung bestehender Parkeinrichtungen im Stadtgebiet, 
2. für die Herstellung von Parkleitsystemen, 
3. für Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, 
4. für Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs, 
5. für Maßnahmen des Fußverkehrs, 
6. für Maßnahmen des Mobilitätsmanagements, 
7. für Maßnahmen, die Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzeptes 
sind. 
 
(4) Die Höhe des Ablösebetrages für notwendige Fahrradabstellplätze ist gemäß der in Anlage 3 
aufgeführten Gebiete auf 
1. 1.200 EUR in den Gemeindegebietstyp I 
2. 1.000 EUR in den Gemeindegebietstyp II 
3. 800 EUR in allen weiteren Gebieten der Stadt Hilden festgelegt. 
 
(5) Die Verwendung des Geldbetrages muss für die Erreichbarkeit des Bauvorhabens, das die Zah-
lungspflicht auslöst, einen Vorteil bewirken. 
 
(6) Über die Ablösung entscheidet die Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Hilden. 
 
(7) Die Gemeindegebietstypen werden wie folgt begrenzt: 
1. Gemeindegebietstyp I: Berliner Straße, Hochdahler Straße, Am Kronengarten, Heiligenstraße, 
Südstraße, Klotzstraße, Benrather Straße 
2. Gemeindegebietstyp II: Bahnhofsallee, Schillerstraße, Fabriciusstraße, Körnerstraße, Immer-
mannstraße, Heerstraße, Luisenstraße, Augustastraße, Hochdahler Straße, Walder Straße, Am Hol-
terhöfchen, Am Feuerwehrhaus, Kirchhofstraße, Baustraße, Richrather Straße, entlang der Bahn-
gleise (nördlich) bis zum Bahnhof (ohne Gemeindegebietstyp I) 
3. Gemeindegebietstyp III umfasst das übrige Stadtgebiet. 
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Maßgebend für die Zuordnung der Grundstücke zu den Zonen sind die jeweiligen Straßenachsen. 
Die Grenzen der einzelnen Gebietszonen sind in der Anlage 3 dieser Satzung dargestellt. 
 
 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs 1 Nr. 21 Landesbauordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) handelt, wer entgegen § 2 Abs. 1 die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung einer baulichen oder sonstigen Anlage vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten KFZ-
Stellplatzbedarf oder Mehrbedarf an KFZ-Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen in ausreichender 
Zahl hergestellt oder abgelöst zu haben oder entgegen den Anforderungen in den §§ 2 und 4 her-
stellt oder nutzt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann im Sinne von § 86 Abs. 3 Landesbauordnung NRW mit einer Geld-
buße von bis zu 50.000 EUR geahndet werden. 
 
 
§ 7 Übergangsvorschrift 
 

(1) Diese Satzung findet auf Bauvorhaben, bei denen der Bauantrag vor Inkrafttreten dieser Satzung 
bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist, nur dann Anwendung, wenn diese Satzung 
eine für den Bauherren günstigere Regelung enthält. 
 
(2) Ist über die Zulässigkeit eines Vorhabens bereits durch Vorbescheid entschieden oder wird ein 
Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides vor Inkrafttreten dieser Satzung gestellt, so gilt Abs. 1ent-
sprechend, soweit sich der Vorbescheid auch auf die Lage oder Anzahl der KFZ-Stellplätze er-
streckt. 
 
(3) Abweichende Regelungen in zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehenden Be-
bauungsplänen oder städtebaulichen Verträgen bleiben unberührt. 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am  Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die „Satzung vom 05.07.2004 über die Ablösung von Stellplätzen der Stadt Hil-
den über die Festlegung der Gemeindegebietsteile und der Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs. 
5 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen“ und die „Satzung der Stadt Hilden über Gestaltung, 
Größe und Anzahl von Abstellplätzen für Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung)“ vom 31.03.2016 
außer Kraft. 
 
 
Anlagen zur Stellplatzsatzung der Stadt Hilden 
 
Anlage 1: Richtzahlentabelle der verschiedenen Nutzungsarten & Nutzungen 
Anlage 2: Minderungspotenziale durch ein qualifiziertes Mobilitätskonzept 
Anlage 3: Gemeindegebietstypen 
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Anlage 1: Richtzahlentabelle der verschiedenen Nutzungsarten und Nutzungen 
  

Nutzungsart / Nutzung  Zahl der Pkw-Stellplätze  Zahl der Fahrradabstellplätze 
1 Wohngebäude und Wohnheime 
1.1 Wohngebäude mit maximal 4 

Wohneinheiten 
1,25 je Wohneinheit, ab 100 m² 
BGF 0,25 je weitere angefangene 
25 m² 

3,0 je Wohneinheit 

1.2 Mehrfamilienhäuser 1,3 je angefangen 100 m² BGF 1 Stellplatz je 30 m² Wohnfläche, 
davon 20 % Besucheranteil 

1.3 Wohngebäude mit zwei und 
mehr Wohneinheiten im 
öffentlich geförderten Woh-
nungsbau 

0,8 je 100m² BGF 1 Abstellplatz je 30m² Wohnfläche, 
(davon 20% Besucheranteil) 

1.4 Kinder- und Jugend-
wohnheime 

1 Stellplatz je 6 Betten (davon 50 % 
Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 2 Betten (davon 20 
% Besucheranteil) 

1.5 Pflegeheime, Senioren-
wohnheime, Wohn-heime für 
Menschen mit Behinderung 

1 Stellplatz je 5 Betten (davon 50 % 
Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 6 Betten, jedoch 
mindestens 3 Abstellplätze (davon 
50 % Besucheranteil) 

1.6 Studierenden- und sonstige 
Wohnheime 

1 Stellplatz je 5 Betten (davon 10 % 
Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 1 Betten (davon 10 
% Besucheranteil) 

2 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen 
2.1 Büro- und Verwaltung-

sgebäude (allgemein) 
1 Stellplatz je 40 m² Nutzfläche 
(davon 10 % Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 40 m² Nutzfläche, 
davon 50 % Besucheranteil, aber 
mindestens 2 Abstellplätze 

2.2 Großraumbüros (hohe Bes-
chäftigtendichte) 

1 Stellplatz je 30 m² Nutzfläche 
(davon 10 % Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 30 m² Nutzfläche, 
davon 50 % Besucheranteil, aber 
mindestens 2 Abstellplätze 

2.3 Gebäude mit erheblichem 
Besucherverkehr (Schalter-
Abfertigungs- oder 
Beratungsräume, Arztpraxen 
o.Ä.) 

1 Stellplatz je 25 m² Nutzfläche, 
jedoch mindestens 2 Stellplätze 
(davon 75 % Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 30 m² Nutzfläche, 
davon 50 % Besucheranteil, aber 
mindestens 2 Abstellplätze 

3 Verkaufsstätten 
3.1 Verkaufsstätten bis 800 m² 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsnutz-

fläche (davon 75 % Besucheranteil)  
1 Abstellplatz je 40 m² 
Verkaufsnutzfläche (davon 75 % 
Besucheranteil)  

3.2 Verkaufsstätten über 800 m² 1 Stellplatz je 30 m² Verkaufsnutz-
fläche (davon 75 % Besucheranteil)  

1 Abstellplatz je 80 m² Verkaufs-
nutzfläche (davon 75 % Besucher-
anteil) aber mindestens 20 Ab-
stellplätze 

3.3 Verkaufsstätten mit großer 
Ausstellungsfläche (z.B. Au-
tohäuser, Möbelhäuser etc.) 

1 Stellplatz je 75 m² Verkaufsnutz-
fläche (davon 75 % Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 150 m² 
Verkaufsnutzfläche (davon 50 % 
Besucheranteil), aber mindestens 
10 Abstellplätze 

4 Versammlungsstätten außer Sportstätten, Kirchen 
4.1 Versammlungsstätten  1 Stellplatz je 5 Besuchende (davon 

90 % Besucheranteil) 
1 Abstellplatz je 10 Zuschauer/ 
Besucherplätze (davon 90 % 
Besucheranteil) 

4.2 Kirchen und andere Räume, 
die der Religionsausübung 
dienen 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze, (davon 
90% Besucheranteil) 

1 Abstellplatz je 20 Zuschauer/ 
Besucherplätze, (davon 90 % 
Besucheranteil) 

5 Sportstätten 
5.1 Sportplätze 1 Stellplatz je 250 m² Sportfläche, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 10 
Zuschauer-/Besucherplätze 

1 Abstellplatz je 250 m² Sport-
fläche, zusätzlich 1 Abstellplatz je 
10 Zuschauer-/Besucherplätze 

5.2 Spiel- und Sporthallen 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 
Zuschauer-/Besucherplätze 

1 Abstellplatz je 50 m² Hallenfläche 
(davon 90 % Besucheranteil), 
zusätzlich 1 Abstellplatz je 15 
Zuschauer-/Besucherplätze, 
mindestens 40 Abstellplätze 

5.3 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 
Besucher-/Zuschauerplätzen 

1 Abstellplatz je 10 Kleiderablagen, 
zusätzlich 1 Abstellplatz je 10 
Besucher-/Zuschauerplätzen 
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